
Beschluss Nr. 10/2024

des Abwasserzweckverbandes „Sachsen - Nord" Dommitzsch

vom 25.11.2024

Die Verbandsversammlung hat gemäß der Beschlussvorlage 10/2024 einstimmig
den Beschluss gefasst:

Die Verbandsversammlung beschließt, die Gebührenkalkulation für die Abwasserentsorgung des
Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 mit

folgenden Ansätzen:

1. Schmutzwassereinleitmengen (Entsorgungsgebiet Dommitzsch) 2025 - 2027:88.000 m' pro Jahr

2. angeschlossene Grundstücke (Entsorgungsgebiet Dommitzsch)
mit Wasserzähler Dauerdurchfluss bis Ci3=4,0 (vormals Qn 2,5) 2025 - 2027: 827

mit Wasserzähler Dauerdurchfluss größer Q3=4,0 (vormals Qn 2,5) 2025 - 2027: 23

3. abflusswirksame, gewichtete Niederschlagswasserfläche:

Entsorgungsgebiet Dommitzsch 2025 - 2027: 91.921 m^ pro Jahr
Entsorgungsgebiet Trossin 2025 - 2027: 41.455 m^ pro Jahr

4. aus abflusslosen Gruben zu entsorgendes Fäkalwasser 2025 - 2027: 2.065 m' pro Jahr

5. aus Kleinkläraniagen zu entsorgender Fäkalschlamm 2025 - 2027: 340 m^ pro Jahr

Die Verbandsversammlung übt ihr pflichtgemäßes Ermessen wie folgt aus:

1. Nach § 9 Abs. 1 SächsKAG werden für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur
Abwasserentsorgung Benutzungsgebühren erhoben.

2. Es wird festgestellt, dass der AZV nach § 9 Abs. 2 SächsKAG folgende anlagenbezogene
Einrichtungen der Abwasserentsorgung gebildet hat:

i. Entsorgungsgebiet Dommitzsch (anlagenbezogene Einrichtung 1), umfasst das Gebiet der
Stadt Dommitzsch sowie deren Ortsteile

il. Entsorgungsgebiet Trossin (anlagenbezogene Einrichtung 2), umfasst das Gebiet der
Gemeinde Trossin sowie deren Ortsteile

iii. Entsorgungseinheit Dezentrale Entsorgung (anlagenbezogene Einrichtung 3), umfasst das
gesamte Verbandsgebiet

3. Der Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserentsorgung ist bei öffentlicher Wasserversorgung
die bezogene Trinkwassermenge, bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung die
entnommene Wassermenge und das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser,
soweit es als Brauchwasser Im Haushalt oder Betrieb genutzt und in die öffentliche
Abwasseranlage eingeleitet wird.






